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WIELAND MITTMANNSGRUBER

BÜRGER DER STADT LINZ

Erwerb, Inhalt und Verlust des Gemeindebürgerrechts
im 19. und 20. Jahrhundert

EINLEITUNG

Sucht man in den Literaturverzeichnissen nach Arbeiten zum Thema „Bürger“
oder „Bürgerrecht“, findet man vorwiegend Beiträge und Publikationen über den
wirtschaftlichen Aufstieg der Städte und damit des Bürgertums im Mittelalter,
über die bürgerlichen Vorrechte und Freiheiten, über den Inhalt von Bürger-
büchern, über bedeutende Leistungen einzelner Bürger bis hin zum Niedergang
und endlich zur weitgehenden Beseitigung der bürgerlichen Selbstverwaltung
unter Kaiser Josef II. gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

In der vorliegenden Arbeit werden diese Sachgebiete nicht mehr behandelt, da
es dazu ohnehin zahlreiche Nachschlagewerke gibt. Kaum erforscht ist die Be-
deutung des Gemeindebürgerrechts im 19. und 20. Jahrhundert. Welche Voraus-
setzungen mussten vorliegen, um Bürger der Landeshauptstadt Linz werden zu
können, wie gestaltete sich die Verleihung im Linzer Rathaus, welche Auswir-
kungen hatte der Erwerb des Bürgerrechts auf die Geehrten, welche Rechte und
Pflichten waren damit verbunden, wann konnte man das Bürgerrecht wieder
verlieren, bis wann gab es dieses Privileg?

Eine Antwort auf diese und andere Fragen soll dieser Beitrag geben.

STAATSBÜRGERRECHT – HEIMATRECHT – 
GEMEINDEBÜRGERRECHT

Bevor auf die Voraussetzungen für den Erwerb und Verlust des Gemeindebür-
gerrechts sowie die damit verbundenen Rechte und Pflichten näher eingegangen
wird ist es zweckmäßig, die Bedeutung der Begriffe „Staatsbürgerrecht,
Heimatrecht und (Gemeinde-) Bürgerrecht“ zu erläutern und die drei Rechts-
institute gegenüberzustellen.
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1 Patent Nr. 591 vom 1. November 1786, Zweytes Hauptstück, § 3. In: Joseph des Zweyten Gesetze
und Verfassungen im Justiz-Fache 1780–1786. Wien 1817, 78.

2 Patent Nr. 946 vom 1. Juni 1811, Erster Theil, Erstes Hauptstück, § 28. In: Seiner Majestät des
Kaisers Franz Gesetze und Verfassungen im Justiz-Fache 1804–1811. Wien 1816, 280.

3 Gesetz vom 3. Dezember 1863, RGBl XLIII. Stück, 105, betreffend die Regelung der Heimatrechts-
Verhältnisse.

4 Hofentschließung Nr. 365 vom 16. November 1754. In: Sammlung aller k. k. Verordnungen und Ge-
setze vom Jahre 1740–1780. Wien 1787, 403 ff.

5 Conscriptions- und Recrutierungspatent vom 25. Oktober 1804. In: Politische Gesetzessammlung
Bd. 23, Nr. 4.

6 Kaiserliches Patent vom 17. März 1849, Reichsgesetz- und Regierungsblatt 170, womit ein provisori-
sches Gemeindegesetz erlassen wird.

7 Erlass des Statthalters vom 15. Juni 1850, Landesgesetz- und Regierungsblatt XX. Stück, 261, womit
die Gemeindeordnung für die Landeshauptstadt Linz kundgemacht wird.

8 Von einem Heimatrecht im Sinne des Heimatgesetzes 1863 konnte erst ab dem provisorischen
Gemeindegesetz 1849, welches auch die Gemeindeangehörigkeit in den politischen Ortsgemeinden
regelte, gesprochen werden.

Unter dem Begriff S t a a t s b ü r g e r r e c h t versteht man jene Rechte, die den
Mitgliedern einer Staatsgemeinschaft aus dieser Mitgliedschaft zukommen,
unabhängig vom Aufenthalt und Wohnsitz.

Der erste Versuch zur Einführung einer österreichischen Staatsbürgerschaft ist
auf Josef II. zurückzuführen. So hieß es in § 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches
1786: Alle, die in den Erbländern unter der landesfürstlichen Gewalt vereinigt
leben, sind für Inländer und Unterthanen zu halten, und genießen ohne Unter-
schied die Unterthanen und Inländern allgemein gebührenden Rechte. Fremde
genießen bei einer Durchreise oder sonst bey ihrem Aufenthalte in Erbländern
den gemeinen Landesschutz, sind aber für keine Unterthanen zu achten.1

Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 1811 fasste die geltenden Normen
bündig zusammen und bestimmte in § 28: Den vollen Genuss der bürgerlichen
Rechte erwirbt man durch die Staatsbürgerschaft.2

Die damals geschaffenen Grundsätze des Staatsbürgerrechts sind bis heute
erhalten geblieben, die näheren Vorschriften hat man während der vergangenen
200 Jahre entsprechend weiterentwickelt.

Untrennbar mit dem Staatsbürgerrecht verbunden war das H e i m a t r e c h t ,
konnte dieses doch nur von einem österreichischen Staatsbürger erworben wer-
den, umgekehrt sollte jeder Staatsbürger in einer Gemeinde heimatberechtigt
sein. Das österreichische Heimatrecht wurde im Jahr 1863 in Ausführung des
Art. II Reichsgemeindegesetz 1862 erstmals umfassend normiert.3 Frühere Be-
stimmungen über die Zuständigkeit zu einer bestimmten Gemeinde fanden sich
bereits in der Bettlerschub- und Verpflegsordnung 1754,4 im Conscriptionspatent
1804,5 im provisorischen Gemeindegesetz 1849,6 in der Linzer Gemeindeord-
nung 18507 und in anderen Gesetzen.8

Zwei bedeutende Grundrechte waren es, die im Heimatgesetz 1863 ausführ-
lich geregelt waren, nämlich das Recht auf bedingungslosen Aufenthalt in einer
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bestimmten Gemeinde sowie das Recht auf Versorgung im Verarmungsfall durch
eben diese Gemeinde. Jeder Staatsbürger konnte nur in einer einzigen Gemeinde
heimatberechtigt sein. Das Gesetz kannte vier Arten der Erwerbung des Hei-
matrechts, und zwar ipso jure durch die Geburt, durch die Verehelichung, die
Erlangung eines öffentlichen Amtes und durch ein Rechtsgeschäft, die Auf-
nahme in den Heimatverband. Die Verpflichtung zur Armenversorgung führte in
den Folgejahren dazu, dass die Gemeinden die Verleihung des Heimatrechtes
äußerst restriktiv handhabten und danach trachteten, die Zahl der heimatberech-
tigten Personen möglichst niedrig zu halten.9

Später ist das Heimatgesetz 1863 mehrere Male abgeändert und ergänzt wor-
den. Im Jahr 1925 hat man neben der Bundesbürgerschaft auch eine Landesbür-
gerschaft eingeführt, wobei der Besitz des Heimatrechts unabdingbare Voraus-
setzung für die Anerkennung als Landesbürger war.10 Ohne Heimatrecht konnte
man zwar Bundesbürger werden (z. B. durch Verleihung – man wurde dann als
„heimatlos“ bezeichnet, die Zuweisung zu einer Gemeinde erfolgte später) nicht
aber Landesbürger.

In der Heimatrechtsnovelle 1928 tauchte erstmals der Begriff „Heimatrolle“
auf. Gemeint war damit ein Verzeichnis der Heimatberechtigten, welches jede
Gemeinde anzulegen hatte.11 Die ausführlichen Bestimmungen über die Einrich-
tung und Führung der Heimatrollen wurden im Juli 1929 verordnet.12

Genau zehn Jahre später erfolgte die Abschaffung des österreichischen Hei-
matrechts.

Mit Ablauf des 30. Juni 1939 setzte man das Heimatgesetz 1863 außer Kraft
und verpflichtete gleichzeitig die Gemeinden, die Heimatrollen mit obigem Da-
tum abzuschließen und aufzubewahren.13

Vom Heimatrecht streng zu unterscheiden ist das B ü r g e r r e c h t . Es ist dies
eine besondere Rechtsstellung, die aus dem Status als Bürger eines Gemeinwe-
sens (im Gegensatz zum Einwohner) erwächst. Die Bürgerwürde erwarb man
ausschließlich durch einen Rechtsakt, und zwar die Verleihung durch den Ma-
gistrat, später durch den Gemeinderat. Ab dem provisorischen Gemeindegesetz
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9 Wieland Mittmannsgruber, Die Linzer Stadtverwaltung 1848–1918. In: HistJbL 2001 (2003), 175.
10 Bundesgesetz vom 30. Juli 1925, BGBl 64. Stück, 285, über den Erwerb und den Verlust der Landes-

und Bundesbürgerschaft.
11 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1928, BGBl 98. Stück, 355, betreffend die Abänderung und

Ergänzung einiger heimatrechtlicher Bestimmungen (Heimatrechtsnovelle 1928). In der Stadt Linz
gab es bereits seit der Gemeindeordnung 1850 den Grundsatz, dass über alle Gemeindeangehörigen
eine Matrikel zu führen sei.

12 Verordnung des Bundeskanzlers vom 4. Juli 1929, BGBl 50. Stück, 218, über die Einrichtung und
Führung von Heimatrollen.

13 Kundmachung des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen
Reich, Gesetzblatt für das Land Österreich 179. Stück, 840, wodurch die Zweite Verordnung über die
deutsche Staatsangehörigkeit im Lande Österreich vom 30. Juni 1939 bekannt gemacht wird.



1849 war der Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft gesetzliche Voraus-
setzung für die Erlangung der Gemeindeangehörigkeit und des Gemeindebürger-
rechts.

Im Mittelalter genossen die Bürger einer Stadt eine große Anzahl spezifischer
Rechte, die jedoch ab dem 16. Jahrhundert immer weiter beschränkt wurden und
schließlich ihre Bedeutung weitgehend verloren. Eine bevorzugte Stellung unter
den Gemeindemitgliedern nahmen die Bürger aber immer ein, auch noch im
19. und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Nach der Revolution im Jahr
1848 und der Einführung der Gemeindeautonomie erfuhr der Bürgerstand
insofern wieder eine Aufwertung, als bei den Wahlen die Bürger auch ohne be-
sondere Voraussetzungen wie Steuerleistung, akademische Ausbildung, Beam-
tenstatus u. a. aktiv und passiv wahlberechtigt waren.

Ab dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte das Gemeindebürgerrecht nur
mehr den Charakter einer Auszeichnung, die kaum mehr mit Privilegien ver-
bunden war.

DIE BÜRGERRECHTSVERLEIHUNGEN IN DER ERSTEN
HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS

In den im Archiv der Stadt Linz vorhandenen Linzer Bürgerbüchern von
1658–1822 finden sich keine Hinweise auf die damals erforderlichen Vorausset-
zungen für eine Aufnahme in den Bürgerstand oder über den Vorgang bei der
Verleihung.14 In die Bürgerverzeichnisse sind vorerst nur die Familiennamen der
neu aufgenommenen Linzer Bürger, das Jahr der Erteilung und die bezahlten
Gebühren eingetragen worden, erst ab 1781 sind die Angaben genauer. Sie bein-
halten in der Regel nun auch das genaue Aufnahmedatum, den Vornamen der
Geehrten und Hinweise auf den Wohnsitz und das ausgeübte Gewerbe.

Im Jahr 1822 war das dritte Bürgerbuch ausgeschrieben. Bevor man nun ein
neues in Verwendung nahm, richtete die Stadt Linz an den Magistrat Wien die
Anfrage, welche Formalitäten dort bei der Aufnahme der Bürger üblich seien, da
man auch in Linz eine Modifizierung der Bürgerrechtsverleihungen anstrebe.
Nach der Prüfung der von Wien erhaltenen Unterlagen stellte der Linzer Ma-
gistrat an das Mühlkreisamt einen Antrag auf Änderung der Vorschriften analog
den Wiener Regelungen. Da nach Ansicht der Oberbehörde keine neuen Grund-
sätze eingeführt, sondern nur einige Modalitäten der bisherigen Praxis geändert
werden sollten, stimmte sie den Änderungswünschen zu.15 Die Stellungnahme
des Mühlkreisamtes ist ein entscheidender Hinweis darauf, dass die Bürgerauf-
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14 AStL, Hs. 26, Bürgerbuch I, 1658–1707 und Hs. 27, Bürgerbuch II, 1701–1822.
15 AStL, Hs. 29, Bürgerbuch IV, 1823–1848.



nahmen auch vor der Novellierung der Vorschriften im Jahre 1823 im Großen
und Ganzen ähnlich abgelaufen sind als nach der Neuerung, wenn es auch ein-
zelne formale Änderungen gegeben hat.

Vor der näheren Erläuterung der in Linz eingeführten neuen Bestimmungen
noch einige Bemerkungen zu den damals üblichen und von der Regierung auch
verordneten allgemeinen Grundsätzen, welche allerdings zum Teil nur bis zum
Ende des Vormärz wirksam waren:

Bis zur Einführung der Gemeindeautonomie ist das Bürgerrecht entweder auf
ein Haus, ein Grundstück oder ein Gewerbe erteilt worden, wobei jedoch aus-
drücklich bestimmt war, dass das Haus, auf welches das Bürgerrecht verliehen
werden sollte, ein bürgerliches sein müsse, weil Niemand gleichzeitig Bürger
und Unterthan seyn könne. Ab 1850 erfolgte die Verleihung nicht mehr auf ein
Gebäude oder Gewerbe, sondern ausschließlich persönlich. Zur Annahme des
Bürgerrechts bestand keine gesetzliche Verpflichtung und es durfte niemandem
aufgedrungen werden.16 Andererseits konnte, falls der Magistrat die Erteilung
des Bürgerrechtes verweigerte, bei der Landesstelle Beschwerde geführt werden.
Diese war aber angewiesen, der Beschwerde nicht leicht Folge zu geben, weil der
Magistrat die Verhältnisse des Bürgerrechtswerbers am besten kennen und ihm
an der Aufrechterhaltung des Bürgerstandes am meisten gelegen sein müsse.17

Die Befugnis, das Bürgerrecht zu verleihen, stand nicht allen Kommunen zu,
sondern nur den landesfürstlichen Städten und Märkten (Linz, Wels, Steyr, Enns,
Vöcklabruck, Gmunden, Freistadt und Mauthausen), weiters den untertänigen
Städten und Märkten, welche mit einem organisierten Magistrat versehen waren
und jenen Orten, denen man dieses Privileg ausdrücklich erteilt hatte. Im Jahr
1827 gab es in Oberösterreich insgesamt 32 Städte, Märkte und sonstige Orte,
welche zur Verleihung des Bürgerrechts ermächtigt waren.18

Nun zu den Richtlinien, nach denen in Linz ab 1823 die Bürgerrechtsverlei-
hungen stattfanden:

Zuerst hatte das Expedit jedes Quartal ein Verzeichnis der angehenden Bürger
zu erstellen und die Liste den ökonomischen Magistratsräten (= Vorläufer des
heutigen Gemeinderates – eingeführt 1795) zu übermitteln. Die Magistratsräte
legten dann die so genannten Bürgerrechtstaxen fest, das waren die Gebühren,
welche die Bürgerrechtswerber für die Aufnahme zu bezahlen hatten.

Bis zur Vereinheitlichung der Bürgerrechtstaxen ab 1828 mussten die ange-
henden Bürger, je nachdem, ob sie Hausbesitzer waren oder nicht und welches
Gewerbe sie ausübten, folgende Gebühren entrichten:
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16 Regierungs-Dekret vom 21. März 1844, Zahl 6807. In: Sammlung der Gesetze und Verordnungen für
das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns und das Herzogthum Salzburg. Linz 1847, 121 f.

17 Ernst Mayrhofer, Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst. Bd. 2. Wien 1896, 423.
18 Regierungs-Dekret vom 29. November 1827, Zahl 29474. In: Sammlung der Gesetze und Verord-

nungen für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns und das Herzogthum Salzburg. Linz 1830,
359 ff.



a) an das Oberkammeramt die Bürger-Einschreibtaxe in der Höhe von fünf
bis 50 Gulden

b) an das Unterkammeramt den Betrag von vier Gulden oder einen Feuer-
eimer aus Leder

c) an das Taxamt ein bis drei Gulden
d) für das Armeninstitut zwischen 45 Kreuzer und zwei Gulden
e) für die Ratsdiener zwischen 1,43 und 3,34 Gulden

Der nächste Schritt war die Zustellung des Dekrets über die Verleihung des
Bürgerrechts und der Ladung zur Ablegung des Bürgereides. Für den Fall des
unentschuldigten Fernbleibens wurde eine Geldstrafe in der Höhe von 5 fl ange-
droht.

Mit dem Dekret, dem Taufschein und einem Bürger als Zeugen hatten die
Kandidaten am festgesetzten Tag im Oberkammeramt zu erscheinen, wo die
Eintragung in das Bürgerbuch, die Bezahlung der Gebühren und die Aushändi-
gung des Bürgerrechts-Zettels erfolgte. Im Ratszimmer wurden die angehenden
Bürger durch ihre Repräsentanten (Zeugen) dem Bürgermeister vorgeführt, an-
schließend erfolgte die Ansprache des Stadtoberhauptes. In der Folge las der
Magistratssekretär den Bürgereid vor, die Versammelten sprachen die Eidesfor-
mel und legten das Gelöbnis in die Hand des Bürgermeisters ab.

In diesem Eid verpflichteten sich die künftigen Bürger, zur Ehre, zum Nutzen
und zum Vorteil des Kaisers, seiner Erben, der landesfürstlichen Obrigkeit, des
Bürgermeisters und des Rates der Stadt Linz zu handeln und jeden Nachteil und
Schaden von diesen Personen abzuwenden. Regimekritische Gemeinschaften
und Versammlungen hatten sie zu meiden und sollten sie von heimlichen
Versammlungen oder Beratungen etwas hören, war es ihre Pflicht, dies unver-
züglich dem Bürgermeister und Rat zu melden. Zu den Bürgerpflichten gehörte
auch die Übernahme bestimmter Ämter, Quartierlasten, Wachdienste oder die
Bezahlung der Steuern, und zwar verhältnismäßig, alles nach Maß des Besitz-
thums oder nach Maß der bürgerlichen Nahrung oder des Erwerbs, wie es obrig-
keitlich geordnet sein wird. Der Bürgereid beinhaltete auch Verhaltensregeln im
Zusammenhang mit der Wahl der bürgerlichen Repräsentanten (= ökonomische
Magistratsräte) und der Ausschüsse (z. B. Bürgerausschuss) sowie den Anord-
nungen der Viertelmeister (= exekutive Organe der Stadt) und der Bezirks-
Kommissarien. Die Neubürger hatten im Rahmen des Bürgereides weiters zu
versprechen, sich bei Feuerlöschdiensten zu beteiligen und bei Festen und Feier-
lichkeiten, die nach Ermessen der Obrigkeit veranstaltet werden, mitzuwirken.
Mit der Übergabe der gedruckten Eidesformel zur Aufbewahrung und steter
Erinnerung der verheissenen Pflichten durch den zuständigen ökonomischen
Magistratsrat war die Bürgeraufnahme beendet.19
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19 AStL, Hs. 29, Bürgerbuch IV, 1823–1848.



Nach dem Vorbild Wiens hat man ab 1823 auch in Linz eine zusätzliche Form
der Bürgerwürde eingeführt, nämlich die Ehrenbürgerschaft. Besonders ver-
diente Männer konnten künftig zu Ehrenbürgern ernannt werden, wobei es aber
auch hier wieder Unterschiede gab. Während die einen, so wie die normalen
Bürger, zur Ablegung des Bürgereides verpflichtet waren, mussten höhere
Staatsbeamte dies nicht tun. Darüber hinaus erhielten letztere ein Bürgerdiplom
aus Pergament, welches den Geehrten nicht im Rathaus überreicht, sondern von
einer Deputation der Stadt Linz zugestellt wurde.

Als erstem Linzer wurde Konstantin Freiherr von Münch Bellinghausen,
erster k. k. Kreiskommissär des Mühlkreises, wegen seiner Verdienste als k. k.
Liquidations-Commissär in den Jahren 1818 und 1819 die Ehrenbürgerwürde
nach den neuen Bestimmungen im März 1823 verliehen.20

Da die Gebühren für die Verleihung des Bürgerrechts in den einzelnen Städten
und Märkten Oberösterreichs und Salzburgs sehr unterschiedlich waren, erfolgte
1827 eine Vereinheitlichung der Bürgerrechtstaxen durch die Hofkanzlei. In der
Landeshauptstadt Linz mussten die Bürgerrechtswerber ab nun 15 fl und in
Salzburg 12 fl bezahlen, in den übrigen Orten je nach Zuteilung zu einer der vier
Klassen zwischen vier und zehn Gulden. Zusätzliche Abgaben, ausgenommen
für Feuerlöschrequisiten, waren nicht mehr erlaubt. Neu war auch die Bestim-
mung, wonach ein Bürger, der früher das Bürgerrecht auf sein Haus erhielt, nun
keine weitere Gebühr mehr zu entrichten brauchte, wenn er ein zweites Haus
erwarb. Bisher musste für jedes weitere Haus neuerlich eine Gebühr bezahlt
werden (damals als Reluition bezeichnet). Aufgehoben wurde auch die bisher in
manchen Orten praktizierte unterschiedliche Behandlung von einheimischen und
fremden Bürgerrechtswerbern im Hinblick auf die Bürgerrechtstaxen, weil beyde
zu gleichen Rechten gelangen.21

Wie erwähnt, betrug in Linz die vom Oberkammeramt eingehobene Gebühr
künftig einheitlich 15 fl, die bisherigen Gebühren an das Taxamt, für das Armen-
institut und für die Ratsdiener wurden abgeschafft.

Von 1800 bis zur Konstituierung des ersten frei gewählten Gemeindeaus-
schusses am 30. Juli 1848 verlieh der Magistrat rund 1870 Linzern das Bürger-
recht, sieben Persönlichkeiten wurden zu Ehrenbürgern ernannt.22   
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20 Ebenda.
21 Regierungs-Dekret vom 19. November 1827 (wie Anm. 14).
22 AStL, Hs. 27, Bürgerbuch II, 1701–1822 und Hs. 29, Bürgerbuch IV, 1823–1848.



NEUE BESTIMMUNGEN NACH EINFÜHRUNG
DER GEMEINDEAUTONOMIE

Im provisorischen Gemeindegesetz 1849, welches die Selbstverwaltung der
geplanten Orts-, Bezirks- und Kreisgemeinden regelte (verwirklicht wurden
letztlich nur die Ortsgemeinden), erfolgte die Einteilung der Gemeindebewohner
in Gemeindeglieder und Fremde, wobei erstere entweder Gemeindebürger oder
Gemeindeangehörige waren. Als Gemeindebürger wurden jene bezeichnet, die
entweder von der Gemeinde förmlich als solche anerkannt worden sind oder
welche von einem in der Gemeinde gelegenen Haus- oder Grundbesitz oder von
einem Gewerbe oder sonstigen Erwerb einen bestimmten Jahresbetrag an di-
rekten Steuern bezahlten. Neben der Ernennung reichte also laut provisorischem
Gemeindegesetz ab nun auch eine bestimmte Steuerleistung, um Bürger einer
Gemeinde zu sein. Diese Regelung wurde von der Stadt Linz nie übernommen.
Das war deshalb möglich, weil § 6 des provisorischen Gemeindegesetzes 1849
bestimmte, dass Landeshaupt- und Kreisstädte eigene Verfassungen erhalten
sollten, worauf der Kaiser im Juni 1850 eine provisorische Gemeindeordnung für
die Stadt Linz genehmigte.23

Nach dieser konnte nur der Gemeinderat das Bürgerrecht verleihen, eine an-
dere Art des Erwerbs war nicht vorgesehen. Neben der österreichischen Reichs-
bürgerschaft gab es noch andere gesetzliche Voraussetzungen für die Aufnahme
als Gemeindebürger, und zwar:

Der Bürgerrechtswerber musste sich samt seiner Familie eines unbescholtenen
Rufs erfreuen und hatte nachzuweisen, dass er im Besitz eines Vermögens oder
Nahrungszweiges war, mit welchem er den Unterhalt seiner Familie sichern
konnte.

Der künftige Bürger musste eigenverantwortlich (großjährig) sein, durfte
keine Armenversorgung erhalten, in keinem Gesindeverband stehen und nicht
vom Tag- oder Wochenlohn leben.

Ausgeschlossen von der Verleihung des Bürgerrechtes waren auch Männer,
welche wegen bestimmter Delikte vorbestraft waren und solche, über deren Ver-
mögen der Konkurs eröffnet worden ist. Steuerschulden führten ebenfalls zur
Verweigerung des Bürgerrechts.

Frauen konnten das Bürgerrecht nicht selbstständig erwerben, sondern nur
durch Verehelichung mit einem Gemeindebürger oder durch Einbürgerung ihres
Ehegatten. Während des Witwenstandes blieb das Rechtsverhältnis aufrecht,
erlosch jedoch im Falle der Ungültigerklärung oder Auflösung der Ehe. Linzer
Bürger, die aufhörten, österreichische Reichsbürger zu sein oder Angehörige
einer anderen Gemeinde wurden (mit Ausnahmen), verloren auch das Gemein-
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23 Erlass des Statthalters vom 15. Juni 1850 (wie Anm. 7).



debürgerrecht. Die Verurteilung zu einer bestimmten Strafe oder die Eröffnung
des Konkurses hatten ebenfalls den Verlust der besonderen Rechtsstellung zur
Folge. Die nachteiligen Folgen des Verlustes trafen aber nur den Betroffenen,
nicht seine Ehegattin und auch nicht die vor diesem Zeitpunkt gezeugten Kinder.

Neben den Rechten, die einem jeden Gemeindeglied (ab Statut 1867 Gemein-
demitglied) zustanden, wie das Recht auf Benützung des Gemeindegutes und der
bestehenden Einrichtungen oder der Anspruch auf Armenversorgung aus Ge-
meindemitteln, gab es auch solche, die ausschließlich den Bürgern gewährt
wurden. Dazu gehörte vor allem das aktive und passive Wahlrecht ohne Rück-
sicht auf eine zu entrichtende Steuer sowie der Anspruch auf Versorgung aus
jenen Stiftungen, die insbesondere für Bürger sowie deren Witwen und Kinder
bestimmt waren.24

Neu geregelt wurde auch die Bestimmung über das Ehrenbürgerrecht.
Männer, welche sich um das Reich, um das Land oder die Stadt verdient ge-
macht hatten, konnte der Gemeinderat zu Ehrenbürgern ernennen, wobei der
Wohnsitz des Geehrten keine Rolle spielte.

Die in der Linzer Gemeindeordnung 1850 enthaltenen Einzelbestimmungen
über das Gemeindebürgerrecht fasste man ein Jahr später zu „Statuten über die
Erwerbung des Bürgerrechtes“ zusammen, welche der Gemeinderat am 9. Juli
1851 beschloss.

Neu in den Satzungen war unter anderem die Ausformulierung der Pflichten,
die den Bürgern zusätzlich zu den normalen Staatsbürgerpflichten auferlegt wur-
den, wobei es sich aber vorwiegend um ideologische und weniger um konkrete
Forderungen handelte. So zählte zu den besonderen Pflichten der Bürger, sich
die Gemeindeordnung der Stadt Linz jederzeit gegenwärtig zu halten, das
Interesse der Gemeinde in guten und schlimmen Zeiten nach Kräften zu be-
fördern, bei vorkommenden Wahlen von Gemeinderäthen ohne irgend eine
Nebenrücksicht nur das allgemeine Beste der Stadt vor Augen zu haben, der aus
der freien Wahl ihrer Mitbürger hervorgegangenen Vertretung der Stadtgemeinde
jederzeit die schuldige Achtung zu bezeigen und deren Verfügungen Folge zu
leisten, sich keinen ihnen zum Besten der Gemeinde übertragenen Aemtern,
Lasten, Wachen, Steuern und Anlagen gesetzwidrig zu entziehen und überhaupt
allen Anderen durch eine entsprechende Haltung mit einem guten Beispiele
voranzugehen.
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24 Neben den von der Stadt und später auch von Vereinen verwalteten Stiftungen gab es noch andere
Einrichtungen zur Unterstützung von in Not geratenen Bürgern, wie z. B. die Bürgerlade, die gemein-
same Kasse der Linzer Bürger. Im Dezember 1861 wurde die Bürgerlade aufgelöst und das gesamte
Vermögen der Gemeinde mit der Auflage übertragen, die Mittel für die bauliche Vergrößerung der
städtischen Versorgungsanstalt zu verwenden. Eine bedeutende und jahrzehntelang sehr aktive Orga-
nisation war der 1869 gegründete „Verein zur Versorgung alter Bürger und Bürgerswitwen in Linz“
(Bürgerversorgungsverein). Die 1889 errichtete „Erste Tafelgesellschaft der Linzer Bürger“ gibt es
heute noch, bekannt als „Wohlfahrtsvereinigung Linzer Bürger“.
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Abb. 1: Bürgerrechtsurkunde aus dem Jahr 1893 (AStL).



Wegen der Erhöhung der Aufnahmstaxen auf 30 fl und der Festlegung einer
Gebühr von 20 fl für Söhne hiesiger Bürger kam es im Stadtparlament zu hef-
tiger Kritik.

Gemeinderat Mayer sprach sich entschieden gegen die Erhöhung der Bürger-
taxe und gegen die Einführung von Abstufungen aus, da eine solche Maßnahme
dem herrschenden Zeitgeist völlig widerspreche und man sich vielmehr bemü-
hen sollte, einerseits die einzelnen Stände zu vereinigen und nicht eine Abson-
derung derselben herbeiführen und andererseits auch den minder Bemittelten die
Möglichkeit zu bieten, an den Vorteilen des Bürgerrechts Anteil zu nehmen.

Das Bürgerrechts-Statut wurde schließlich vom Gemeinderat mit zehn gegen
neun Stimmen angenommen.25

SCHRITTWEISE ABSCHAFFUNG DER MATERIELLEN
BÜRGERRECHTE MIT BEGINN DER ERSTEN REPUBLIK

Siebzig Jahre waren seit der Einführung der Gemeindeselbstverwaltung
vergangen, der Erste Weltkrieg war zu Ende und statt der Monarchie gab es nun
eine Republik. Der Linzer Gemeinderat ernannte in diesem Zeitraum 1128
Personen zu Bürgern der Stadt Linz und 28 verdiente Persönlichkeiten zu Ehren-
bürgern.26 Hatte es in den letzten Jahrzehnten keine bedeutenden Änderungen im
Hinblick auf das Bürgerrecht gegeben, so kann das Jahr 1919 als Anfang vom
Ende der seit Jahrhunderten bestehenden Sonderstellung einer privilegierten
Linzer Bevölkerungsschicht bezeichnet werden.

Mit Gesetz vom 16. April 1919 beschloss die provisorische Landesversamm-
lung die Wahlordnung für den Gemeinderat der Landeshauptstadt Linz.27 Die
entscheidendste Änderung gegenüber den bisherigen Richtlinien war die Ein-
führung des allgemeinen, gleichen, direkten und persönlichen Verhältniswahl-
rechtes. Jede Person, ohne Unterschied des Geschlechts, welche zur Zeit der
Verlautbarung das 20. Lebensjahr überschritten hatte, deutschösterreichischer
Staatsbürger war und in Linz wohnte, durfte künftig wählen. Mit der Abschaf-
fung des Zensus- und Honoratiorenwahlrechts war auch ein bedeutendes Privileg
der Linzer Bürger weggefallen, nämlich das aktive und passive Wahlrecht ohne
Rücksicht auf die Steuerleistung. Darüber hinaus waren ab nun auch Frauen
wahlberechtigt, weshalb man diesen auch das selbstständige Bürgerrecht nicht
mehr länger verweigern konnte. Im Statut 1920,28 rückwirkend in Kraft getreten
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25 AStL, Gemeinderats-Sitzungsprotokoll vom 19. Juli 1851.
26 AStL, Hs. 30 a, Bürgerbuch VI, 1848–1937.
27 Gesetz vom 16. April 1919, Landesgesetz- und Verordnungsblatt für Oberösterreich 51. Stück, 60,

betreffend die Wahlordnung für den Gemeinderat der Landeshauptstadt Linz.
28 Gesetz vom 31. Mai 1920, Landesgesetz- und Verordnungsblatt für Oberösterreich 91. Stück, 148,

womit ein Gemeindestatut für die Landeshauptstadt erlassen wird.



mit 1. Juni 1919, wurde dieser Entwicklung Rechnung getragen. Hatte man den
Frauen die Verleihung des Bürgerrechtes bisher beharrlich verweigert, so be-
stimmte § 4 des Statuts 1920, dass künftig auch unverehelichten Frauen das Bür-
gerrecht selbstständig verliehen werden könne. Von den besonderen Rechten der
Gemeindebürger blieb nur mehr der Anspruch auf Versorgung aus jenen Stiftun-
gen und Anstalten, welche den Bürgern sowie deren Witwen und Kindern vorbe-
halten waren.

Entsprachen die übrigen Bestimmungen über das Bürgerrecht im Statut 1920
noch weitgehend den früheren Regelungen, so war im Statut 193129 von einem
Recht im Zusammenhang mit der Ernennung zum Bürger der Stadt Linz keine
Rede mehr. Unter dem Titel „Bürger“ (nicht mehr wie bisher „Bürgerrecht“) be-
stimmte § 5: In Linz wohnhafte österreichische Bundesbürger männlichen oder
weiblichen Geschlechtes können vom Gemeinderat durch die Ernennung zu Bür-
gern ausgezeichnet werden. Diese Ernennung gewährt keinerlei Sonderrechte,
insbesondere auch nicht hinsichtlich der Armenversorgung. Auch die Ehrenbür-
ger hatten künftig keine Sonderrechte mehr. In § 6 wurde ausgesprochen, dass
die Verleihung der Ehrenbürgerwürde lediglich ein Zeichen der Ehrung sei und
keinerlei besonderen Rechte und Pflichten begründe. Abgeschafft wurde auch
die Pflicht der neu aufgenommenen Bürger zur Leistung des Bürgereides. Die
letzten Gelöbnisse in die Hand des Bürgermeisters fanden am 21. Februar 1931
statt.

Bereits drei Jahre später ist auf der Grundlage der ständestaatlichen Verfas-
sung vom 1. Mai 1934 ein neues Statut für die Stadt Linz erlassen worden.30 Der
„Bürgerparagraph“ fiel im Stadtrecht 1935 noch restriktiver aus, indem man
erstmals auch Verdienste um die Gemeinde als Voraussetzung für die Ernennung
zum Bürger gesetzlich verankert hat. Im Übrigen wurde erneut ausgesprochen,
dass diese Auszeichnung keinerlei Sonderrechte gewähre.

Am Ende dieses Abschnittes ist festzuhalten, dass mit dem Tag der Kundma-
chung des Gemeindestatuts am 20. Mai 1931 das Linzer Bürgerrecht – im Sinne
einer besonderen Rechtsstellung der Linzer Bürger – de jure abgeschafft wurde.
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29 Gesetz vom 8. Jänner 1931, LGBl für Oberösterreich 27. Stück, 40, womit ein Gemeindestatut für die
Landeshauptstadt Linz erlassen wird.

30 Gesetz vom 9. Juli 1935, LGBl 17. Stück, 40, womit auf Grund des Artikels 124 der Verfassung 1934
ein Stadtrecht für die Landeshauptstadt Linz erlassen wird.



DAS BÜRGERRECHT IN DER NS-ZEIT

Mit der Einführung der Deutschen Gemeindeordnung31 ein halbes Jahr nach
dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und dem damit verbundenen
Unwirksamwerden der österreichischen Gemeindegesetze ist das seit dem Ersten
Weltkrieg immer bedeutungsloser gewordene Bürgerrecht wieder erheblich
aufgewertet worden.

Bürger einer Gemeinde wurde man nun grundsätzlich nicht mehr durch
ausdrückliche Verleihung, sondern zuerst einmal durch die Erfüllung der gesetz-
lichen Voraussetzungen. Um das Bürgerrecht zu erwerben, musste der Gemein-
debewohner deutscher Staatsbürger sein, das fünfundzwanzigste Lebensjahr
vollendet haben,32 seit mindestens einem Jahr in der Gemeinde wohnen und die
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen. In Ausnahmefällen konnte die Gemeinde
einem Einwohner das Bürgerrecht auch ohne Rücksicht auf die Wohndauer
verleihen, wobei allerdings die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen
war. Außer in diesem Fall und im Fall der hauptamtlichen Bürgermeister und
Beigeordneten, bei denen die Wohndauer ebenfalls keine Rolle spielte, gab es
keine weiteren Ausnahmen von den gesetzlichen Bedingungen. Diese eindeu-
tigen und kaum einen Ermessensspielraum zulassenden Vorschriften der
Deutschen Gemeindeordnung begründete man damit, dass nach dem Gesetz von
den Einwohnern einer Gemeinde nur Bürger zu ehrenamtlichen Tätigkeiten
herangezogen werden konnten und nur diese zur Übernahme solcher Aufgaben
verpflichtet waren. Zu den Bürgerpflichten gehörte z. B. die Tätigkeit als ehren-
amtlicher Bürgermeister, Beigeordneter, Gemeinderat, Orts- oder Bezirksvor-
steher, Kassenverwalter und zahlreiche andere Ehrenämter. Der ehrenamtlich
tätige Bürger unterlag wie ein Gemeindebeamter der Verschwiegenheits- und
Treuepflicht, musste gegebenenfalls seine Befangenheit selbst wahrnehmen,
hatte aber auch unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf eine
angemessene Aufwandsentschädigung. Lehnte ein Bürger eine ehrenamtliche
Tätigkeit ab, oder legte er eine solche nieder, ohne dass ein wichtiger Grund
vorlag, dann drohte ihm eine Geldbuße bis zu 1000 Reichsmark und die Ab-
erkennung des Bürgerrechts bis zu einer Dauer von sechs Jahren. Das Bür-
gerrecht erlosch bei einem Wegzug aus der Gemeinde, durch den Verlust des
deutschen Staatsbürgerrechts, im Falle der Verwirkung (z. B. durch Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte als Folge eines strafgerichtlichen Urteils) oder durch
Aberkennung.

Die Auszeichnung als Ehrenbürger für verdiente Personen gab es auch wäh-
rend der NS-Diktatur. Im Gegensatz zu den früheren österreichischen Bestim-
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31 Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Jänner 1935, RGBl 1935, Teil I, 49 ff.
32 Volljährig war man mit Vollendung des 21. Lebensjahres.



mungen, nach denen die Ehrenbürgerwürde ausschließlich von österreichischen
Staatsbürgern erworben werden konnte, ließ die Deutsche Gemeindeordnung die
Verleihung des Ehrenbürgerrechts auch an Ausländer zu.

DIE RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE ERNENNUNG ZU
BÜRGERN WIRD AUFGEHOBEN

Nach der Wiederherstellung Österreichs hat die Provisorische Staatsregierung
mit dem Gesetz Nr. 66 vom 10. Juli 1945 über die vorläufige Neuordnung des
Gemeinderechts (Vorläufiges Gemeindegesetz) das Reichsgemeindegesetz 1862,
alle Gemeindeordnungen und Gemeindewahlordnungen sowie die sonstigen auf
dem Gebiete der Gemeindeverfassung erlassenen Vorschriften (z. B. Stadtrechte)
– im wesentlichen in der Fassung vor 1934 – wieder in Kraft gesetzt, mit dem
Gesetz Nr. 68 des gleichen Datums wurde die Aufhebung des Deutschen
Gemeinderechts verfügt. Für die Stadt Linz galt daher grundsätzlich wieder das
Statut 1931, wenn auch manche Bestimmungen, wie beispielsweise über das
Heimatrecht, nicht mehr anzuwenden waren.

Diese unleidige Rechtslage ist mit Landesgesetz vom 7. Juli 194833 beseitigt
worden, indem man das Gemeindestatut der Landeshauptstadt Linz 1931
entsprechend abgeändert und dann rückwirkend mit 1. Jänner 1946 in Wirksam-
keit gesetzt hat. Die §§ 5 und 6, welche die Ernennung zu Linzer Bürgern und
Ehrenbürgern regelten, blieben vorläufig aufrecht.

Im September 1951 stellte der Magistrat Sankt Pölten an den Linzer Bürger-
meister die Anfrage, ob in Linz eine besondere Satzung über den Erwerb, Inhalt
und Verlust des Bürgerrechts bestehe. Der Bürgermeister antwortete, dass es eine
solche nicht gebe, Fälle solcher Art jedoch nach den erschöpfenden Bestimmun-
gen der §§ 5 und 6 des Statuts 1931 behandelt würden.34

Ein ähnliches Schreiben erhielt der Magistrat Linz im Jahr 1957 von der Stadt
Salzburg. Diese berichtete, dass dort einer langjährigen Übung zufolge das
Bürgerrecht fast ausschließlich Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr und der
Rettungsgesellschaft nach 25-jähriger Tätigkeit verliehen werde35 und nun die
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33 Gesetz vom 7. Juli 1948, LGBl 20. Stück, 40, betreffend die Wiederinkraftsetzung des mit dem
Gesetze vom 8. Jänner 1931, LGBl Nr. 40, erlassenen Gemeindestatutes für die Landeshauptstadt
Linz.

34 AStL, PrA-Ablage 1951, Sch 112.
35 Auch in Linz wurden in den Jahren 1929 und 1930 insgesamt 111 Feuerwehrleute von acht verschie-

denen Feuerwehren ausgezeichnet. Die Männer mit einer Dienstleistung von zehn Jahren erhielten
vom Gemeinderat eine Bronzemedaille, jene die 20 Jahre tätig waren eine Silbermedaille und 29
Feuerwehrmänner mit einer Dienstleistung von mehr als 25 Jahren sind zu Bürgern der Stadt Linz
ernannt worden. Siehe Bürgerbuch VI, 1848–1937 (wie Anm. 25).



Absicht bestehe, das Bürgerrecht aus der dadurch erlangten Starrheit zu befreien
und seinem Sinne gemäß auch für andere Leistungen zu verleihen, wie beispiels-
weise für Verdienste als Gemeinderat oder als Lebensretter. Der Bürgermeister
wünsche die Ausarbeitung eines Statuts, worin die Voraussetzungen für die
Ernennung und das Verfahren näher geregelt seien und man erlaube sich daher
die Anfrage, nach welchen Gesichtspunkten in Linz die Verleihung des Bürger-
rechts erfolge. Das Antwortschreiben des Magistrats enthielt die Wiedergabe des
§ 5 Gemeindestatut 1931 und die abschließende Bemerkung, dass die Stadt Linz
von der Berechtigung, das Bürgerrecht zu verleihen, schon seit Jahren keinen
Gebrauch mehr gemacht habe.36

Ein Jahr später erfolgte mit OÖ. Landesgesetz vom 13. März 195837 die
ersatzlose Aufhebung des § 5 (Bürger) im geltenden Statut 1931. Die Möglich-
keit, vom Gemeinderat zum Bürger der Stadt Linz ernannt zu werden, gehörte ab
nun der Vergangenheit an. Geblieben und auch heute noch in der Stadtverfassung
verankert ist die Bestimmung, dass der Gemeinderat Personen, die sich um die
Stadt besonders verdient gemacht haben oder die der Stadt in besonderem Maße
zur Ehre gereichen, durch Ernennung zu Ehrenbürgern auszeichnen kann.38

Den Begriff „Bürger“ gibt es in der Stadtverfassung wieder seit 1965,39 nur
hat er eine andere Bedeutung als früher.40 Das Recht der Bürger wird nicht mehr
so wie in den vergangenen Jahrhunderten verliehen und die Erfüllung ihrer
Pflichten brauchen die Bürger nicht mehr zu geloben. Die ehemaligen Privile-
gien (Wahlrecht, Anspruch auf Armenversorgung) und Obliegenheiten der
Gemeindebürger zählen heute zu den allgemeinen Rechten und Pflichten der
Staatsbürger.
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36 AStL, PrA-Ablage 1957, Sch 241.
37 Gesetz vom 13. März 1958, LGBl 10. Stück, 18, über die Änderung des Gemeindestatuts für die

Landeshauptstadt Linz.
38 Ein Verzeichnis der seit dem Jahr 1823 ernannten Ehrenbürger befindet sich im Archiv der Stadt

Linz, Abt. Dokumentation.
39 Gesetz vom 1. Dezember 1965, LGBl 22. Stück, 46, mit dem ein Statut für die Landeshauptstadt Linz

erlassen wird.
40 Nach dem Statut Linz 1992 idgF. werden als Bürger jene Einwohner bezeichnet, die nach der OÖ.

Kommunalwahlordnung wahlberechtigt sind.


